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Preisliste Fernwärme 
(Stand 1.1.2024) 

 
Die nachfolgenden Preise (netto/brutto) entsprechen den unter § 5 des Vertrags über den An-
schluss an das Fernwärmenetz der Stadt Hirschau festgelegten Preisregelungen und Preis-
anpassungen und gelten mit Wirkung ab dem 1.1.2024.  
 

 

1. Anschlusspreise (§ 3 Abs. 2) 
Für den Anschluss der Kundenanlage durch die Stadt Hirschau fallen bis zu einer An-
schlusslänge von max. fünf Metern Hausanschlussleitung nachfolgende einmalige An-
schlussgebühren an: 
 

Anschluss  
KW 

Anschlussgebühr  
netto 

Anschlussgebühr  
brutto (incl. 7% / 

19%MWST)* 

15 3.500,00 € 3.745,00 € / 4.165,00 € 

25 4.000,00 € 4.280,00 € / 4.760,00 € 

40 4.500,00 € 4.815,00 € / 5.355,00 € 

60 5.000,00 € 5.350,00 € / 5.950,00 € 

70 6.000,00 € 7.420,00 € / 7.140,00 € 

100 7.000,00 € 7.490,00 € / 8.330,00 € 

150 8.000,00 € 8.560,00 € / 9.520,00 € 

200 9.000,00 € 9.630,00 € / 10.710,00 € 

250 10.000,00 € 10.700,00 € / 11.900,00 € 

 

2. Wärmepreise 
 

2.1 Arbeitspreis (§ 5 Abs. 2.1) 

 Der Arbeitspreis für die gelieferte Wärmemenge beträgt: 
 

Verbrauch Verbrauchsgebühr  
netto 

Verbrauchsgebühr  
brutto (incl. 7% / 19% 

MWST)* 

pro MWH 73,70 € 78,86 € / 87,71 € 

 
 zuzüglich 
 

13,99 €/MWh netto (16,65 €/MWh brutto) ab dem 01.01.2024 bis 31.12.2025 
 
49,92 €/MWh netto (59,41 €/MWh brutto) ab dem 01.01.2026 
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2.2     Messpreis (5 Abs. 2.2) 
 Der jährliche Messpreis beträgt: 
 

Messpreis Messpreis   
netto 

Messpreis  
brutto (incl. 7 % / 19% 

MWST)* 

für Objekte <=50 kW 65,13 € 69,69 € / 77,51 € 

für Objekte >=50 kW 156,31 € 167,26 € / 186,01 € 

  
 

3 Sonstige Preise (5 Abs. 3) 
 

3.1  Inbetriebsetzung der Übergangsstation (§ 13 Abs. 3 AVBFernwärmeV)   
 

Inbetriebsetzung Inbetriebsetzung 
netto 

Inbetriebsetzung  
brutto (incl. 7% / 19% 

MWST)* 

Übergabestation 213,19 € 228,12 € / 253,70 € 

 
3.2  Außerbetriebsetzung und Wiederaufnahme der Wärmeversorgung   
 

Außerbetriebsetzung 
Wärmeversorgung 

Außerbetriebsetzung  
netto 

Außerbetriebsetzung 
brutto (incl. 7 % / 19% 

MWST)* 

Innerhalb der normalen 
Arbeitszeit 

66,62 € 71,29 € / 79,28 € 

Außerhalb der norma-
len Arbeitszeit 

99,93 € 106,63 € / 118,92 € 

 
3.3  Sonstige Arbeiten 

Für sonstige vom Wärmekunden beauftragte Arbeiten werden berechnet: 
 

Arbeitsstunden Stundensatz 
netto 

Stundensatz  
brutto (incl. 7 % 

MWST)* 

Stundensatz 
brutto (incl. 19 % 

MWST)* ** 
erste angefangene Ar-

beitsstunde 
59,96 € 64,16 € 71,36 € 

jede weitere angefan-
gene halbe Stunde 

33,31 € 35,65 € 39,64 € 

Zuschlag für Zeit zwi-
schen 19:00 und 7:00 

Uhr je Stunde 
33,31 € 35,65 € 39,64 € 

Zuschlag für Samstag, 
Sonn- und Feiertage je 

Stunde 
33,31 € 35,65 € 39,64 € 

Zuschlag je halbe 
Stunde 

16,66 € 17,83 € 19,83 € 

 
  



 
3.4 Zahlungsverzug (§ 27 Abs. 2 AVBFernwärmeV) 

Die durch Zahlungsverzug des Wärmekunden bei der Stadt Hirschau entstehenden 
Kosten werden wie folgt berechnet: 
 

Zahlungsverzug Zahlungsverzug 
netto 

Zahlungsverzug 
brutto (incl. 7 % / 19% 

MWST)* 

Zahlungsaufforderung 4,66 € 4,99 € / 5,55 € 

je Inkassogang 39,97 € 42,77 € / 47.57 € 

 
Verzugszinsen werden mit 5 % über dem jeweiligen Zinssatz der Spitzenrefinanzie-
rungsfazilität der Europäischen Zentralbank in Rechnung gestellt. 
 

Es gelten die Bestimmungen des BGB § 284 und § 288 neueste Fassung. 
 
 

4. Preisänderungen 
 

Eine Erhöhung der Preise kann jeweils zum Beginn eines Jahres vorgenommen wer-
den. Die Preisänderungen werden nach öffentlicher oder schriftlicher Bekanntgabe 
wirksam. 
 
 
*Der ermäßigte Steuersatz von 7% gilt nur für Leistungen bis zum 31.03.2024 
 
**Der ermäßigte Steuersatz gilt nur für Leistungen, die zum Legen eines Hausan-
schlusses bis zum 31.03.2024 erbracht werden 
 

 


